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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Erläuternde Zusammenfassung: In diesem Dokument wird die Notwendigkeit der Ein-
führung einer neuen Freistellung für die Beförderung 
gefährlicher Güter durch Privatpersonen erörtert, 
auch wenn die gefährlichen Güter zu Abfall werden 
und unabhängig davon, ob die Originalverpackung 
vorhanden ist oder nicht. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Unterteilung des Unterabschnitts 1.1.3.1 a) und Auf-

nahme einer neuen Freistellung unter dem neuen Un-
terabschnitt 1.1.3.1 a) (ii). 

 
 
  

OTIF/RID/RC/2023/21 
(ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2023/21) 

 
3. Januar 2023 

 
Original: Englisch 



OTIF/RID/RC/2023/21 

 2 

Einleitung 
 
1. Die Vorschrift in Unterabschnitt 1.1.3.1 a) deckt nicht ausdrücklich die Beförderung von Abfällen 

durch Privatpersonen ab. 
 
Antrag 
 
2. Im Anschluss an die Diskussionen in der informellen Arbeitsgruppe für die Beförderung gefähr-

licher Abfälle (Den Haag/hybrid, 15. und 16. Juni 2022) schlägt die FEAD vor, in Unterabschnitt 
1.1.3.1 a) eine Ergänzung vorzunehmen (neuer Text ist unterstrichen dargestellt): 
 
" a) (i) Beförderungen gefährlicher Güter, die von Privatpersonen durchgeführt werden, so-

fern diese Güter einzelhandelsgerecht abgepackt sind und für den persönlichen oder 
häuslichen Gebrauch oder für Freizeit und Sport bestimmt sind, vorausgesetzt, es 
werden Maßnahmen getroffen, die unter normalen Beförderungsbedingungen ein 
Freiwerden des Inhalts verhindern. Wenn diese Güter entzündbare flüssige Stoffe 
sind, die in wiederbefüllbaren Behältern befördert werden, welche durch oder für Pri-
vatpersonen befüllt werden, darf die Gesamtmenge 60 Liter je Behälter (ADR:) und 
240 Liter je Beförderungseinheit (RID/ADR:) nicht überschreiten. Gefährliche Güter in 
Großpackmitteln (IBC), Großverpackungen oder Tanks gelten nicht als einzelhan-
delsgerecht verpackt; 

 
(ii) Beförderungen gefährlicher Güter, die von Privatpersonen durchgeführt werden, wo-

bei die gefährlichen Güter ursprünglich für den persönlichen oder häuslichen Ge-
brauch oder für Freizeit oder Sport bestimmt waren und zur Entsorgung als Abfall 
befördert werden, einschließlich der Fälle, in denen diese gefährlichen Güter nicht 
mehr in der Originalverpackung einzelhandelsgerecht verpackt sind, vorausgesetzt, 
es werden Maßnahmen getroffen, die unter normalen Beförderungsbedingungen ein 
Freiwerden des Inhalts verhindern;". 

 
__________ 
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